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Vergütungssätze U 
 
für regelmäßige Musikaufführungen mit Musikern 
ohne Tanz und ohne Veranstaltungscharakter 
 
1.1.2013 (34) 
 
Nettobeträge zuzüglich z.Zt. 7 % Umsatzsteuer 
 
 
 
 
 

I. Vergütungssätze  (ID 511) 
 
 

Pauschalv ergüt ungssat z

Kategorie I 
an mehr als 16 Tagen im Monat

jährlich vierteljährlich monatlich

€ € €

1.271,30 349,61 127,13
 

 
 
 

Pauschalv ergüt ungssat z

Kategorie II
an bis zu 16 Tagen im Monat

jährlich vierteljährlich monatlich

€ € €

962,40 264,66 96,24
 



GEMA Tarif für regelmäßige Musikaufführungen mit Musikern 
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II. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Die Vergütungssätze U finden für eigene Musikaufführungen mit Musikern ohne Tanz und ohne Veranstal-
tungscharakter, wenn diese ohne Eintrittsgeld durchgeführt werden, Anwendung. 
 
Durch die Vergütungssätze U sind nicht abgegolten Musikaufführungen bei Varieté- und Kabarettveran-
staltungen, Festzeltveranstaltungen, Bunten Abenden, Modenschauen und ähnlichen Veranstaltungen, für 
die die Berechnung nach anderen Vergütungssätzen zu erfolgen hat. 
 
 
2. Rechtzeitiger Erwerb 
 
Die Berechnung der Pauschalvergütungssätze setzt den vorherigen Abschluss eines entsprechenden Pau-
schalvertrages voraus. 
 
 
3. Umfang der Einwilligung 
 
Für die Übertragung der Musikaufführungen in weitere Veranstaltungsräume oder auf weitere Veranstal-
tungsplätze ist eine besondere Einwilligung erforderlich. 
 
Die Einwilligung umfasst nur die der GEMA zustehenden Rechte. 
 
Die Einwilligung berechtigt nicht zur Vervielfältigung der aufgeführten Musikstücke (Aufnahme auf Schall-
platte, Band, Musikkassette, CD usw.). 
 
 
4. Gesamtvertragsnachlass 
 
Den Mitgliedern von Organisationen, mit denen die GEMA einen Gesamtvertrag für diesen Tarif geschlos-
sen hat, wird ein Nachlass entsprechend den gesamtvertraglichen Vereinbarungen eingeräumt. 
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